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RS OGH 1961/12/20 1Ob497/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1961

Norm

AußStrG §9 B1

AußStrG §18

ProkG §1 Abs3

Rechtssatz

Der Finanzprokuratur steht gegen den Beschluß, mit dem die Abnahme eines Kindes durch den Vollstrecker in einem

Gebäude einer ö8entlichen Schule verfügt wird, dann, wenn die Schulbehörde eine solche Abnahme zuläßt, schon aus

diesem Grunde kein Rekursrecht zu, weil der "Eingri8 in die Schulhoheit" schon wegen dieser Zustimmung kein

unzulässiger ist.
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